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Verfahrensgang
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OLG Düsseldorf, Beschl. vom 14.10.2020 – 3 Wx 158/20, IPRspr 2020-47

Rechtsgebiete

Freiwillige Gerichtsbarkeit → Nachlasssachen

 
Erbrecht → Nachlassabwicklung

Leitsatz

Der Inhalt des Europäischen Nachlasszeugnisses ist in Art. 68 EuErbVO  festgehalten. Nach Buchstabe l)

sind der "Erbteil jedes Erben und gegebenenfalls das Verzeichnis der Rechte und/oder Vermögenswerte,

die einem bestimmten Erben zustehen" aufzunehmen. Danach zulässig ist nur die Angabe der Erbquote

und zusätzlich die Angabe derjenigen Gegenstände, welche unmittelbar, bspw. im Wege einer

Teilungsanordnung, einem Erben mit dinglicher Wirkung zugewiesen worden sind.

Ein vollständiges oder teilweises Verzeichnis des Nachlasses zu informatorischen Zwecken ist nach

Art. 68 EuErbVO nicht Inhalt des Europäischen Nachlasszeugnisses. Die Auflistung des § 68 EuErbVO ist

dabei abschließend.

Die Übertragung des Erbteils ist ebenfalls nach Art. 68 EuErbVO nicht Inhalt des Europäischen

Nachlasszeugnisses. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen

EuErbVO 650/2012 Art. 21; EuErbVO 650/2012 Art. 68; EuErbVO 650/2012 Art. 69

 

Sachverhalt

Der Antragstellerin hat 2019 die Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, in dem

ausdrücklich aufgeführt werden soll, dass zum Nachlass der Grundbesitz Tolkmicko, Mlynska Nr. 3,

Wohnungs-Nr. 21, Hypothekenbuchnummer 00029917 in Polen gehört. 2020 wird zusätzlich hilfsweise

beantragt, dass zusätzlich zur Angabe des Erbteils der Antragstellerin ausdrücklich der Hinweis auf die

Erbteilsübertragung vom 15.11.2016 (Urkunden-Nr. 1367/2016 des Notariats Dr. Paus in Kleve) und seine

dingliche Wirkung auf sämtliche Nachlassgegenstände aufgenommen wird. Hierzu trägt die Antragstellerin

vor, dass der Erblasser den bezeichneten Grundbesitz in Polen hatte.

Mit Europäischen Nachlasszeugnis vom 22.1.2018 hat das AG Emmerich ein Europäisches

Nachlasszeugnis ausgestellt, welches die Antragstellerin sowie B. als Erben zu je 1/2 ausweist. Im

Nachgang ist nach Darstellung der Antragstellerin der Erbteil mit o.g. Urkunde verkauft worden. Die

Erblasserin habe dann die Umschreibung des Grundbesitzes auf sie beantragt. Das Gericht in Polen habe

dies hingegen abgelehnt. Daher sei die Aufnahme des Grundbesitzes in das Europäische Nachlasszeugnis

notwendig und entspreche auch dem Zweck des Nachlasszeugnisses, da dies im Sinne der

Rechtsprechung des EuGH das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes in Bezug auf die

Durchsetzung der Rechte im Erbfall sichere. Hilfsweise sei die Erbteilsübertragung aufzunehmen.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] II.

[2] Der Antrag war abzulehnen. Vergleichbar einem Erbschein kann ein Europäisches Nachlasszeugnis

nur in der Weise erteilt werden, wie es beantragt wurde, zumal vorliegend der Antragsteller kein Interesse

an einem Nachlasszeugnis ohne die Angabe der Immobilie oder die Erbteilsübertragung hat. Die

Aufnahme des Grundbesitzes in Polen in das Europäische Nachlasszeugnis ist jedoch nicht zulässig.
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[3] 1.

[4] Der Inhalt des Europäischen Nachlasszeugnisses ist in Art. 68 [EuErbVO]  festgehalten. Nach

Buchstabe l) sind der "Erbteil jedes Erben und gegebenenfalls das Verzeichnis der Rechte und/oder

Vermögenswerte, die einem bestimmten Erben zustehen" aufzunehmen. Danach zulässig ist nur die

Angabe der Erbquote und zusätzlich die Angabe derjenigen Gegenstände, welche unmittelbar, bspw. im

Wege einer Teilungsanordnung, einem Erben mit dinglicher Wirkung zugewiesen worden sind (vgl. auch

Art. 68 lit. m EuErbVO; OLG Nürnberg, ZEV 2017, 579 (IPRspr 2017-189); OLG München, ZEV 2017, 580

(IPRspr 2017-193); MüKoBGB/Dutta, 7. Aufl. 2018, EuErbVO Art. 68 Rn. 9). Dies ist in Bezug auf den

Grundbesitz nicht der Fall. Nach dem gem. Art. 21 Abs. 1 EuErbVO  anwendbaren deutschen Erbrecht liegt

Universalsukzession vor, daher ist dem Antragsteller das Grundstück nicht mit dinglicher Wirkung

zugewiesen worden. Auch eine, hier nicht vorliegende, Teilungsanordnung würde nach deutschem Recht

keine dingliche Wirkung entfalten.

[5] Auch der Erbteilskauf führt nicht dazu, dass der Grundbesitz aufzuführen wäre. Nach dem

anwendbaren deutschen Recht führt der Erbteilskauf nicht zu einer unmittelbaren dinglichen Zuwendung

einzelner Nachlassgegenstände zu einem Erben. Mit dem Erbteilskauf erwirbt der Erbteilskäufer nach dem

anwendbaren deutschen Recht (Art. 21 EuErbVO) nicht die (persönliche) Erbenstellung des Veräußerers,

sondern lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch auf (dingliche) Übertragung des Erbteils im Ganzen.

Eine unmittelbare Zuweisung einzelner Nachlassgegenstände findet durch den Erbteilskauf und dessen

Vollzug nicht statt. Ohnehin ist durch das Europäische Nachlasszeugnis keine nachträgliche, nicht durch

den Erblasser vorgenommene Verfügung über den Nachlass aufzunehmen, wenn es sich nicht um eine

Ausschlagung oder Annahme der Erbschaft handelt.

[6] Nicht hingegen ist ein vollständiges oder teilweises Verzeichnis des Nachlasses zu informatorischen

Zwecken zu erstellen. Ein solches ist nach Art. 68 EuErbVO nicht Inhalt des Europäischen

Nachlasszeugnisses. Die Auflistung des § 68 EuErbVO ist dabei abschließend; weitere Angaben, auch rein

informatorischen Inhalts, dürfen nicht gemacht werden (BeckOGK/J. Schmidt, 1.2.2020, EuErbVO Art. 68

Rn. 4). Dies entspricht der ratio der Norm, eine in allen Mitgliedsstaaten standardisierte Bescheinigung zu

kreieren. Hierfür besteht auch kein Bedürfnis, da für diese Angaben die Vermutungswirkung des Art. 69

EuErbVO  nicht gilt (OLG Nürnberg, ZEV 2017, 579, mit Anmerkung Weinbeck). Entsprechend kann auch

der von der Antragstellerin verfolgte Zweck, im Sinne des Binnenmarktes eine reibungslose Durchsetzung

der Rechte im Erbfall zu gewährleisten, nicht erreicht werden. Überdies widerspricht die Aufführung

einzelner Nachlassgegenstände zur Bescheinigung ihrer Zugehörigkeit zum Nachlass dem ausdrücklichen

Willen des Verordnungsgebers (Erwägung Nr. 71 EuErbVO). Auch die Entscheidung EuGH, Urteil vom

01.03.2018, C-558/16, Celex-Nr. 62016CJ0558 (Mahnkopf), bewegt das Gericht zu keiner anderen

Auffassung.

[7] Daher bedarf es auch keiner weiteren Nachforschungen, ob der Grundbesitz tatsächlich zum

Nachlass gehört und ob der Anteil am Erbe durch den Miterben tatsächlich verkauft und übertragen

worden ist.

[8] 2.

[9] Die Übertragung des Erbteils ist ebenfalls nicht aufzunehmen. Auch dieser ist nach Art. 68 EuErbVO

nicht Inhalt des Europäischen Nachlasszeugnisses.

[10] Nach Art. 68 lit. l) EuErbVO ist der Erbteil jedes Erben und ggf. die dem Erben (unmittelbar

dinglich) zugewiesenen Vermögenswerte aufzuführen. Mit dem Erbteilskauf erwirbt der Erbteilskäufer

nach dem anwendbaren deutschen Recht nicht die persönliche Erbenstellung des Veräußerers, sondern

lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch auf (dingliche) Übertragung. Es ändert sich weder die

Erbenstellung, noch der erbrechtliche Anteil des Erwerbers am Nachlass; auch eine unmittelbare

Zuwendung einzelner Nachlassgegenstände findet nicht statt.

[11] Zudem sind nach Art. 68 EuErbVO nachträgliche Verfügungen der Erben über den Nachlass nicht

in das Nachlasszeugnis aufzunehmen. Aufzunehmen sind lediglich Verfügungen des Erblassers, die zu den
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in Art. 68 EuErbVO genannten Wirkungen - unmittelbare Zuwendungen oder Beschränkungen - führen.

Nachträgliche Verfügungen der Erben sind nicht im Katalog von Art. 68 EuErbVO enthalten. Aufgeführt

sind lediglich Annahmen oder Ausschlagungen des Erbes. Eine Ausschlagung des Erbes liegt jedoch auch

nach gebotener autonomer europarechtlicher Auslegung des Begriffes nicht, auch nicht durch den

Erbteilskauf, vor. Der Begriff der Ausschlagung ist dabei in einem funktionellen Sinne zu verstehen und

unabhängig von der Bezeichnung im nationalen Recht zu sehen (BeckOGK/J. Schmidt, 1.2.2020, EuErbVO

Art. 23 Rn. 35). Der Erbteilsverkauf hat jedoch nicht die Funktion und Wirkung einer Ausschlagung, da der

veräußernde Erbe lediglich mit einer Forderung belastet ist. Unmittelbare dingliche Wirkungen in Bezug

auf seinen Erbteil und seine Erbenstellung treten nach deutschem Recht nicht ein.

[12] Auch die lediglich informatorische Aufnahme des Erbteilkaufs ist nicht möglich, da Art. 68

EuErbVO den Inhalt des Nachlasszeugnisses abschließend bestimmt (s.o.).
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